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[...] 
TOP 8.1.9 Wirtschaftswissenschaften 

Das Rektorat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Das Rektorat 

1.  

a. nimmt die aus der jährlichen Betrachtung der Lehreinheiten In-
formatik/Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaften
und der vertieften Betrachtung der Studiengänge M.A. Wirt-
schaftsinformatik und M.A. Software and Networkengineering
hervorgehenden Qualitätsberichte (Anlagen 1 bis 2 der Vor-
lage) zur Kenntnis;

b. nimmt das einvernehmlich abgestimmte Protokoll des Quali-
tätsgesprächs zwischen der Prorektorin für Studium und Lehre
und der Fakultät vom 14.07.2020 (Anlage 3 der Vorlage) sowie
die darin einvernehmlich abgestimmten Follow-ups zustim-
mend zur Kenntnis;

2. beschließt Follow-ups gemäß zu veröffentlichender Anlage 4 für
die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Sie werden in den
Qualitätssicherungsverfahren 2020/21 bzw. 2021/22 überprüft.

3. beschließt die Rezertifizierung/Reakkreditierung der gemäß 6-
Jahres-Plan der UDE vertieft betrachteten Studiengänge der Fa-
kultät für Wirtschaftswissenschaften bis zum 30.09.2026:

- M.Sc. Wirtschaftsinformatik

- M.Sc. Software and Networkengineering



Anlage 4 

1 

DEZERNAT 

HOCHSCHULENTWICKLUNGSPLANUNG

Zwischen Prorektorin und der Fakultät für Geisteswissenschaften wurden folgende Follow-Ups im QBW 2019/20 
für die u.g. vertieft betrachteten Studiengänge sowie den Lehreinheiten der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften vereinbart, die im Rahmen des Qualitätsberichtswesens 2021/22 überprüft werden: 

Studiengänge Nr. x – 
2019/20

Verabredete Leistungen Erfolgskriterien 

Ba AI-SE,  
Ba WiInf, LA Ba Info 
GyGe 

1. Für das Modul Software Entwick-
lung & Programmierung (SEP) wird 
eine Workloadevaluation durch das 
ZHQE durchgeführt. Bei einem 
erheblichen Abweichen des Work-
loads von den Angaben in der Prü-
fungsordnung / im Modulhand-
buch, prüft der Modulverantwortli-
che eine Anpassung des tatsächli-
chen Workloads, ggfs. unter Ein-
bindung des ZHQE. 

Die Workloadevaluation ist erfolgt. 
Bei einem erheblichen Abweichen 
des erhobenen Workloads von den 
Angaben in der Prüfungsordnung / 
im Modulhandbuch ist eine Anpas-
sung des tatsächlichen Workloads 
– ggfs. unter Einbindung des ZHQE
– erfolgt.

Ba AI-SE,  
Ba WiInf, LA Ba Info 
GyGe 

2. Der Modulverantwortliche des 
Moduls Programmierung prüft, ob 
die Anforderungen bzw. prakti-
schen Übungen besser auf das 
Modul Software Entwicklung & 
Programmierung (SEP) abgestimmt 
werden können. 

Die Prüfung ist erfolgt, Änderun-
gen bei der Durchführung des 
Moduls Programmierung sind ggf. 
erfolgt. 

Ba WiInf 3. In der nachfolgenden Qualitätskon-
ferenz wird für den Bachelorstudi-
engang Wirtschaftsinformatik eine 
ausführliche Kohortenbetrachtung 
vorgenommen. Von besonderem 
Interesse ist hierbei, ob ein Zu-
sammenhang bzgl. der Kennzahlen 
zur Studierbarkeit besteht, je 
nachdem, ob der Studiengang 
zulassungsbeschränkt ist oder 
nicht. 

Die Kohortenbetrachtung ist er-
folgt und Schlussfolgerungen für 
die Notwendigkeit einer Zulas-
sungsbeschränkung wurden gezo-
gen. 

LE Inf./WiInf 4. Die Webseiten der Informatik wer-
den auf ihre gendergerechte 
Schreibweise überprüft und ggf. 
angepasst. 

Die Webseiten der Informatik 
wurden auf ihre gendergerechte 
Schreibweise überprüft und sind 
ggf. angepasst. 

Anhang 9
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DEZERNAT 

HOCHSCHULENTWICKLUNGSPLANUNG

Ba WiInf 5. Die Fakultät prüft, ob „Schulbot-
schafter*innen“ an Schulen ge-
schickt werden sollen, um interes-
sierten Oberstufenschüler*innen 
eine klare Vorstellung von den 
Ansprüchen und Möglichkeiten im 
Bereich der Informatik zu vermit-
teln. 

Die Prüfung ist erfolgt, „Schulbot-
schafter*innen“ werden ggf. an die 
Schulen geschickt. 

LE Inf./WiInf 6. Die Fakultät entwickelt ein Konzept 
für ein alternatives Angebot zum 
eingestellten zentral organisierten 
Masterinfotag durch die Zentral-
funktion Studiengangsmarketing 
und führt dieses ggf. ein. 

Das Konzept wurde entwickelt und 
ggf. umgesetzt. 

M.A. Medizinma-
nagement für Me-
diziner und Ge-
sundheitswissen-
schaftler und M.A.
Medizinmanage-
ment für Wirt-
schaftswissen-
schaftler

7. Follow-Up aus dem QBW 2017/18 

Die Fakultät prüft, ob für die bei-
den Masterstudiengänge Medizin-
management für Mediziner und 
Gesundheitswissenschaftler sowie 
Wirtschaftswissenschaftler ein 
verpflichtendes Modul „Medizin-
recht“ implementiert werden kann. 
Mangels fachlich einschlägiger 
Lehrgebiete an der Fakultät bzw. 
der UDE müsste das Lehrangebot 
durch Lehraufträge sichergestellt 
werden. Die Fakultät liefert hierfür 
eine Begründung, welche vom Dez. 
HSPL dem Personalrat für wissen-
schaftlich und künstlerisch Beschäf-
tigte und dem Rektorat vorgelegt 
wird. 

Die Begründung liegt vor. Das Dez. 
HSPL hat eine Stellungnahme des 
Personalrates eingeholt und das 
Rektorat hat zugestimmt. 

LE Inf./Wiinf 8. Follow-Up aus dem QBW 2017/18 

Die Fakultät schließt die Prüfung, 
ob für das Lehramt Informatik auch 
die Schulform HRSGe angeboten 
werden soll, ab. 

Prüfung ist erfolgt. Ergebnisse sind 
ggf. umgesetzt. 
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HOCHSCHULENTWICKLUNGSPLANUNG

LE Wiwi 9. Follow-Up aus dem QBW 2017/18 

Bachelor Lehramt Wirtschaftswis-
senschaft (BK): Die Prüfung, ob 
Statistik (deskriptiv oder induktiv) 
in das Curriculum aufgenommen 
werden soll, wird nach Veröffentli-
chung der bereits vom Fakultätsrat 
beschlossenen Prüfungsordnung 
abgeschlossen. 

Die Prüfung ist erfolgt. Ergebnisse 
sind ggf. umgesetzt. 

LE Wiwi 10. Follow-Up aus dem QBW 2017/18 

Bachelor Lehramt Große berufliche 
Fachrichtung Wirtschaftswissen-
schaft mit Kleiner beruflicher Fach-
richtung (BK): Die Prüfung, ob das 
Pflichtmodul „Organisation“ durch 
ein Wahlpflichtmodul im Sommer-
semester ersetzt wird, wird nach 
Veröffentlichung der bereits vom 
Fakultätsrat beschlossenen Prü-
fungsordnung abgeschlossen. 

Die Prüfung ist erfolgt. Ergebnisse 
sind ggf. umgesetzt. 

LE Wiwi, 

LE Inf./ Wiinf 

11. Die Fakultät betrachtet im Rahmen 
des QBW 2021/2022 vertieft die 
Vermittlung der vorgeschriebenen 
Kompetenzen jenseits des for-
schenden Lernens (vgl. Rahmen-
konzeption zum Praxissemester). 

Die Betrachtung ist erfolgt. 

Ma SNE Es wird geprüft, ob bei Zuteilung zu 
einem nicht priorisierten Master-
projekt, ein sanktionsloser Rücktritt 
erfolgen kann. 

Die Prüfung ist erfolgt, ein sankti-
onsloser Rücktritt in diesen speziel-
len Fällen ggf. möglich. 

Ma SNE Die Fakultät wertet die Erfahrun-
gen aus der Umstellung des Studi-
engangs M.Sc. Software and Net-
work Engineering, insb. im Hinblick 
auf die neu konzipierten Master-
projekte aus. 

Die Erfahrungen wurden ausge-
wertet und ggf. Modifizierungen 
am Konzept der Masterprojekte 
eingeleitet. 
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Ma WiInf 3 Die Erfahrungen des didaktischen 
Konzepts des problemorientierten 
Lernens in einigen Veranstaltungen 
im neuen weiterbildenden Master-
studiengang „Digital Business Inno-
vation and Transformation“ wer-
den ausgewertet und ggf. auf ein-
zelne Veranstaltungen des Master 
Wirtschaftsinformatik ausgewertet. 

Die Erfahrungen wurden ausge-
wertet und ggf. auf einzelne Ver-
anstaltungen des Master Wirt-
schaftsinformatik übertragen. 

Ma WiInf 4. Um die Attraktivität des Studien-
gangs und die guten Berufsaussich-
ten herauszustellen, wird eine 
Informationsseite zur Wirt-
schaftsinformatik entwickelt und 
Online gestellt. 

Die Informationsseite zur Wirt-
schaftsinformatik ist erstellt. 

MA WiInf 5. Die Prüfungsordnung wird nach 
Klärung der unterschiedlichen 
Rechtsauffassung der Zugangsvo-
raussetzungen der Fakultät und des 
MKW an die dann geltende RPO 
angepasst. 

Die Prüfungsordnung ist an die 
dann geltende RPO angepasst und 
veröffentlicht.  


	Protokoll 105. Rektorat v. 16.09.20 Anhänge.pdf
	Anhang 01 GesWi
	Anhang 02 Bio
	Anhang 03 MSM
	Anhang 04 Physik
	Anhang 05 IngWi
	Anhang 06 Chemie
	Anhang 07 BiWi
	Anhang 08 Mathe
	Anhang 09 WiWi
	Anhang 10 GeiWi




